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Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Übersichtsplan unmaßstäblich

Öffentliche Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses in der
Südwest Presse (Ulmer Ausgabe)
vom ........
und im Internet (www.ulm.de)

Als Satzung ausgefertigt:
Ulm, den ..................
Bürgermeisteramt

Veröffentlichung in der
Südwest Presse (Ulmer Ausgabe)
vom ......................
und im Internet (www.ulm.de)

Öffentliche Bekanntmachung
des Auslegungsbeschlusses in der
Südwest Presse (Ulmer Ausgabe)
vom ..........
und im Internet (www.ulm.de)

Gefertigt:
Ulm, den 01.09.2025
Hauptabteilung Stadtplanung, 
Umwelt und Baurecht

Planbereich Plan Nr.

In Kraft getreten am ..............
Ulm, den ...............
Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht

Die bundes- und landesrechtlichen
Verfahrensvorschriften wurden beachtet

Als Entwurf gem. § 3 (2)
BauGB ausgelegt
vom ............. bis einschließlich .............

Als Satzung gem. § 10 BauGB und als
Satzung gern. § 74 LBO vom Gemeinderat
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Mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich bisherige Vorschriften 
der Bebauungspläne außer Kraft.

Für die Verkehrsplanung:
Hauptabteilung
Verkehrsplanung, Grünflächen, Vermessung


